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Drückjagd in Tschechien 

Die Tschechische Republik ist für Ihre jagdliche Tradition bekannt und hat sich in den letzten Jahren für viele 

Jagdreisende zu einem der bevorzugten Jagdländer entwickelt. Gepflegte Reviere, die nicht so überlaufen sind 

wie in einigen anderen Ländern, haben guten bis sehr guten Wildbestände mit zum Teil starken Trophäenträgern. 

Perfekte Jagdorganisation und ausgezeichneter Service bieten ideale Voraussetzungen für gute und 

erfolgssichere Jagden.

Das Revier

Das Gute liegt oft so nah: 

Mitten in Europa befand sich 

Tschechien bis vor wenigen 

Jahren in einem 

Dornröschenschlaf, aus dem 

es erst durch den Fall des 

Eisernen Vorhangs erwacht ist 

und sich nun dem Reisenden 

in seiner ganzen Schönheit 

und Vielfalt präsentiert. Für die 

Drückjagd können wir Ihnen 

ein ausgezeichnetes 

Jagdgebiet am Rande des 

Böhmerwaldes, südlich der 

Stadt Pilsen empfehlen. Der 

Böhmerwald ist das größte 

geschlossene Waldgebiet in 

Mitteleuropa. 

Das Jagdrevier ist mit dem Auto relativ schnell zu erreichen. Die Jagdfläche, die sich aus etwa 10.000 ha Wald 

und 5.000 ha Feldern zusammensetzt, beträgt insgesamt etwa 15.000 ha. Zum Teil handelt es sich um 

staatliches und zum Teil um privates Jagdland. Bei der Drückjagd kann auf Schwarzwild, Rotwild, Muffel und 

teilweise auch auf Dam- und Sikawild gejagt werden. Rehwild darf in Tschechien bei der Drückjagd grundsätzlich 

nicht geschossen werden. Drückjagden werden hier sehr professionell organisiert. Bei Gruppen ab 10 Schützen 

ist in der Regel eine durchschnittliche Strecke von 1 Stück Wild pro Tag und pro Jäger zu erwarten, so dass man

bei einer 3-tägigen Jagden mit 10 Schützen also in etwa mit einer Strecke von ca. 30 Stück Wild rechnen kann. 

Eine Gruppe in der letzten Saison erzielte sogar mit nur 8 Schützen insgesamt 35 Stück Wild.
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Das Quartier

Es stehen mehrere Unterkünfte zur Verfügung. Zum einen ist da ein Jagdhaus, das in der Mitte des Reviers in 

ruhiger Lage liegt. Hier gibt es 4 Mehrbettzimmer mit Dusche/WC sowie ein sehr komfortabler Wohnraum für das 

gemütliche Beisammensein nach der Jagd. Für größere Drückjagdgruppen werden auch gemütliche 

Jagdpensionen in der näheren Umgebung genutzt, da diese über mehr Zimmer verfügen und einen sehr guten 

Komfort bieten. Insgesamt sind deshalb hier somit ausgezeichnet Voraussetzungen für ein erlebnisreiches und 

erfolgreiches Jagdabenteuer gegeben.

Revierentfernung 

Nachfolgende Skizze soll Ihnen einen Überblick über Lage des Jagdgebietes geben. Da Tschechien zur EU 

gehört, ist die Einreise zur Jagd völlig unproblematisch. Neben dem Ausweis benötigt man lediglich den 

Europäischen Feuerwaffenpass für seine Jagdwaffe.

Bei der angedeuteten Fahrtroute handelt es sich um einen Vorschlag, der den aktuellen Straßenzustand nicht 

berücksichtigt. Wir empfehlen die Nutzung einer detaillierten Straßenkarte oder eines modernen 

Navigationsgerätes. 
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Wir können folgendes Pauschalangebot unterbreiten:

Bei diesem Paket sind die Abschußgebühren bei der Drückjagd für alles Schwarzwild (auch starke Keiler), sowie 

für Rotwild (Hirsch bis 8-Ender, Tier, Kalb), Muffenwild (Widder bis 150 CIC-Pkt., Schaf, Lamm) und Füchse im 

Pauschalpreis enthalten. 

Teilnahme an Drückjagd

Termin nach Absprache

(Zwischenverkauf vorbehalten)

Reiseverlauf 1. Tag Ankunft am Nachmittag in der Unterkunft

2. - 4. Tag 3 Tage Drückjagd 

06:30 Frühstück

07:30 Abfahrt ins Revier

08:00 – 12:00 Jagd

12:30 Mittagessen 

13:00 – 16:00 Jagd 

danach Rückfahrt zum Quartier

5. Tag Abfassen der Protokolle und Heimfahrt nach dem Frühstück.

Leistungen l 5 Tage Aufenthalt

l 4 Übernachtungen im DZ

l Reviervorbereitung 

l 3 Tage Drückjagdorganisation

l Jagdeinladung des Veranstalters

l alle Transporte bei der Drückjagd

l Unterkunft mit Verpflegung

inklusiv alle Abschüsse bei der Drückjagd von

l Schwarzwild (auch starke Keiler)

l Rotwild (Hirsch bis 8-Ender, Rottier, Rotkalb)

l Muffelwild (Widder, bis 150 CIC, Schaf, Lamm)  

l Raubwild (Fuchs)

Preis pro Jäger € 1.598,00

Zusätzlich Buchungsgebühr € 139,00

Tschech. Jagdeinladung € 52,00

Einzelzimmer-Zuschlag pro Tag € 17,00

andere Abschüsse als im gebuchten Paket enthalten gem. Preisliste

Jagd Um in der Tschechischen Republik die Jagd ausüben zu können, benötigt man einen gültigen 

tschechischen Jagdschein, sowie eine offizielle Jagdeinladung. Die Erledigung der 

Formalitäten übernimmt unser tschechischer Vertragspartner für Sie. Für die Einreise mit der 

eigenen Jagdwaffe nach Tschechien braucht man einen gültigen Reisepass, eine 

Waffenbesitzkarte, eine Jagdeinladung und den Europäischen Feuerwaffenpass. Die 

Jagdeinladung erhalten Sie von uns mit Ihren Buchungsunterlagen vor Reiseantritt. Hierfür 

benötigen wir Ihr Geburtsdatum und die Nummer Ihres Reisepasses oder Personalausweises 

(bitte von dem Dokument, das Sie mitnehmen werden).

Buchung Zur festen Reservierung bitten wir um baldige Jagdanmeldung, damit die gewünschten 

Jagdplätze freigehalten werden können. Einen Fragebogen fügen wir Ihnen am Ende dieses 

Angebotes bei. Bitte senden Sie uns diesen ausgefüllt zurück (Fax genügt). Wir werden Ihnen 

dann die gewünschte Jagd bei unseren Partnern umgehend bestellen und Ihnen eine 

Auftragsbestätigung zukommen lassen. Bitte denken Sie daran: auch gute Jagdgebiete 

haben nur begrenzte Jagdtermine. Schließlich handelt es hier nicht um ein 

Massenprodukt. Eine langfristige, mehrmonatige Voranmeldungszeit ist deshalb nichts 

ungewöhnliches, sondern eher eine Zwangsläufigkeit, wenn man seinen ‚Wunschtermin’ 

reservieren lassen möchte. Wir empfehlen daher auch allen Reisenden unbedingt den 

Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung. Die Versicherungsmöglichkeiten finden 

Sie auszugsweise auf unserem Fragebogen, bzw. ausführlich zusammen mit den 

Verbraucherinformationen in dem beigefügten Versicherungsheft.
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Preisliste für zusätzliche Abschüsse 

bei der Drückjagd in Tschechien 2008/09

(nur sofern nicht im Pauschalpreis enthalten)

Rothirsch (Jagdzeit 01.08. – 15.01.)

Trophäengewicht bis 2,00kg € 335,00

ab 2,01 kg € 659,00

ab 3,00 kg € 829,00

ab 3,50 kg € 900,00 + € 0,65/10g

ab 5,00 kg € 1.000,00 + € 4,95/10g

ab 6,00 kg € 1.450,00 + € 5,50/10g

ab 7,00 kg € 1.950,00 + € 8,85/10g

Präparation € 36,00

Muffel (Jagdzeit 01.08. – 31.12.)

Widder Schneckenlänge bis 59,9 cm € 714,00

ab 60,0 cm € 714,00 + € 7,14/mm

ab 70,0 cm € 1.428,00 + € 16,66/mm

ab 80,0 cm € 3.094,00 + € 22,00/mm

Präparation € 36,00

Damwild (Jagdzeit 16.08. – 31.12.)

Hirsch Geweihgewicht bis 1,49 kg € 360,00

Ab 1,50 kg € 560,00

Ab 2,00 kg € 809,00

Ab 2,50 kg € 1.166,00 + € 14,28/10g

Ab 3,00 kg € 1.880,00 + € 22,00/10g

Spiesser € 202,00

Sikawild (01.08. – 15.01.)

Hirschtrophäe ohne Medaille € 1.900,00

Mit Bronzemedaille € 2.600,00

Mit Silbermedaille € 3.400,00

Mit Goldmedaille € 4.480,00

Präparation € 36,00
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Allgemeine Informationen

Buchung Damit wir die von Ihnen gewünschte Jagd rechtzeitig reservieren und bei unseren 

Vertragspartnern für Sie buchen können, benötigen wir baldmöglichst Ihre ausgefüllte 

Jagdanmeldung. 

Einreise Bürger der EU benötigen für die Einreise nach Tschechien einen Reisepass oder 

Personalausweis, der noch mindestens 6 Monate nach Reiseende gültig seine muss, sowie 

ein Jagdeinladung des tschechischen Jagdveranstalters und den Europäische 

Feuerwaffenpass. Die Jagdeinladung erhalten Sie von uns mit Ihren Buchungsunterlagen vor 

Reiseantritt. Den Europäische Feuerwaffenpass erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Jagdbehörde. 

Die mitgeführte Waffe mit Munition muss an der Grenze angemeldet werden.

Jagd Als Jäger braucht man zur Mitnahme seiner Jagdwaffe nach Tschechien den Europäischen 

Feuerwaffenpass. Außerdem benötigt man eine Jagdeinladung des Veranstalters. Jeder 

Jäger benötigt eine Jagdlizenz. Diese Lizenz wird durch unsere Vertragspartner besorgt und 

gilt als Jagderlaubnis während des gebuchten Jagdaufenthaltes.

Reise mit PKW Für die Reise mir dem PKW benötigen Sie die allgemein üblichen Fahrzeugpapiere, sowie 

von Ihrer Haftpflichtversicherung die sog. ‘grüne Versicherungskarte’. In Tschechien gibt es 

ein flächendeckendes Tankstellennetz, auch für bleifreies Benzin. Die Höchstgeschwindigkeit 

auf den Landstraßen beträgt 90 km/h in der Stadt 50 km/h. Es besteht auch in Tschechien die 

Anschnallpflicht. Die Benutzung von Autobahnen ist mautpflichtig. Mobiltelefone können 

mittlerweile fast im ganzen Land genutzt werden. Der Fahrer eines PKW muss jedoch zum 

Telefonieren seinen Wagen anhalten. 

Währung Die tschechische Währungseinheit ist die Tschechische Krone (CZK). Der Umrechnungskurs 

schwankt zur Zeit, so dass hier keine genauen Zahlen angegeben werden können. Da für Sie 

alle Reiseleistungen (s.o.) im Vorwege, sowie die Abschüsse durch unsere Firma für Sie 

bezahlt werden, benötigen Sie nahezu keine Landeswährung. Für PKW-Treibstoff und 

eventuelle Einkäufe sollte etwas Geld an der Grenze im  umgetauscht werden. Ansonsten hilft 

Ihnen der Dolmetscher beim Umtausch. Trinkgelder gibt man am besten in EUR. Sie sollten 

einen entsprechenden Betrag in kleinen Scheinen mitnehmen. 

Bekleidung Genaue Vorhersagen über das Wetter zum gewünschten Reisetermin sind natürlich nicht 

möglich. Die Temperaturen sind häufig ähnlich wie bei uns in Deutschland. Wir empfehlen die 

Mitnahme von entsprechend geeigneter Jagdbekleidung. Funktionelle, atmungsaktive 

Goretex- oder Loden-Jagdbekleidung haben sich bestens bewährt. Da die Temperaturen 

schwanken können, sollte bei den Überlegungen hinsichtlich der Bekleidung das sog. 

‘Zwiebelprinzip’ berücksichtigt werden, bei dem man im Bedarfsfall etwas ablegen oder 

zusätzlich anziehen kann. Regenzeug und Gummistiefel sollten mitgenommen werden. Bei 

der Anreise mit dem PKW braucht hier nicht mit dem Platz gegeizt werden. 

Trinkgelder Trinkgelder sind kein ‘Muss’ und stets freiwillig. Selbstverständlich freuen sich die beteiligten 

Personen über jede zusätzliche Zuwendung, mit der sie das Familieneinkommen aufbessern 

können. Da Trinkgelder nach dem Grad der persönlichen Zufriedenheit vergeben werden, 

sind hier individuelle Schwankungen möglich. Als Anhalt möchten wir ca. € 30 für den 

Dolmetscher und ca. € 30 bis € 50 für den Jagdführer nennen. Ebenfalls € 30 sollte für die 

‘Küche’ bereitgehalten werden.

Versicherung Wir empfehlen allen Reisenden den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung, 

sowie eines ‘Travel-Basis-Paketes’ mit Soforthilfe-, Kranken- und Reisegepäck-Versicherung. 

Nähere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte unserem Angebot. Ausführliche Details unter 

dem Hinweis ‚Versicherung‘ und Versicherungsbedingungen auf unserem Internetangebot. 

Entfernungen Nachfolgende Aufstellung gibt Ihnen eine Einschätzung über die Entfernung nach Pilsen im 

Vergleich zu einigen polnischen Orten. Da das angebotene Revier in der Näher der deutsch-

tschechischen Grenze liegt, kann die Anreise sehr bequem fast ausschließlich über 

Autobahnen erfolgen.

km von \ nach PILSEN / CZ Leszno / Polen Poznan / PL Slupsk / PL Wroclaw / PL

Hannover 580 (540) 590 (400) 530 (400) 690 (450) 600 (520)

Frankfurt 430 (400) 750 (560) 800 (660) 960 (730) 750 (650)

Dortmund 670 (615) 800 (600) 740 (600) 880 (650) 780 (640)

Stuttgart  430 (380) 800 (600) 880 (740) 1030 (810) 770 (680)

Nürnberg 210 (180) 600 (400) 680 (540) 830 (610) 580 (480)

München 250 (150) 750 (550) 830 (700) 980 (770) 720 (650)

(davon auf  Schnellstraßen oder Autobahnen)
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Anmeldung zur Jagd

Name des Gruppenleiters ......................................

Tel. Nr.: ..................................................................

1. Jäger 2. Jäger oder nichtjagende Begleitung

P
E

R
S

O
N

A
L

IE
N

Nachname: ......................................................................

Vorname: .........................................................................

Strasse: ...........................................................................

PLZ, Ort: ..........................................................................

Geb.-Datum: ....................................................................

Geb.-Ort: ..........................................................................

Telefon: .............................................................................

Fax: ...................................................................................

Reisepass-Nr.: ..................................................................

Nachname: ......................................................................

Vorname: ........................................................................

Strasse: ..........................................................................

PLZ, Ort: ........................................................................

Geb.-Datum: ..................................................................

Geb.-Ort: ........................................................................

Telefon: ..........................................................................

Fax: ................................................................................

Reisepass-Nr.: ...............................................................

W
A

F
F

E

1) Waffentyp: ................................................................ Fabrikat: ........................................................................

Waffen-Nr.: ............................................................... Kaliber: ......................... Patronen: ...................... Stück

2) Waffentyp: ................................................................ Fabrikat: ........................................................................

Waffen-Nr.: ............................................................... Kaliber: .......................... Patronen: ..................... Stück

J
A

G
D

Jagdland: .....Tschechische Republik............................. Revier : .........................................................................

An- u. Abreise:  vom ........................................................        bis .................................................................................

Abschuss/Jagd :    ..........................................................................................................................................................

R
E

IS
E

V
E

R
S

IC
H

E
R

U
N

G
E

N Reiserücktrittskosten-Versicherung ohne Selbstbehalt ..................................... (ankreuzen, falls gewünscht)....            

Reisepreis  Prämie Reisepreis Prämie

pro Person pro Person                                                        

bis 1.750,- 28,- bis 3.000,- 84,-

bis 1.000,- 34,- bis 4.000,- 135,-

bis 1.500,- 44,- bis 5.000,- 168,-

bis 2.000,- 56,- höhere Reisepreise auf Anfrage

Travel-Plus-Paket-Europa ......................................................................................(ankreuzen, falls gewünscht)....

(inkl. Reiserücktritt-; Reisekranken- ; Reisegepäck-; Notfall-Service-Versicherung)                                       

Reisepreis  Reisedauer 5 Tage 10 Tage 17 Tage

pro Person bis 69 Jahre Prämie Prämie Prämie

bis  1.000,- 36,- 43,- 56,-

bis  2.000,- 52,- 62,- 75,-

bis  4.000,- 88,- 99,- 117,-

Die ausführlichen Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen haben vorgelegen. 

Es gelten die rückseitig gedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Datum: .............................................                        Unterschrift (en).........................................................

Bitte beachten Sie:

Für die Jagd in Tschechien benötigt man den

Europäischen Feuerwaffenpass

Jagdvermittlung Drengk
Griebelstrasse 7

25746 Heide

Tel. 0481 – 2122 353

Fax 0481 – 2122 357
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Abschluss eines Reisevertrages

Der Jagdreisevertrag zwischen der Firma Jagdreisen Drengk als Jagdvermittler und dem Kunden 

kommt zustande entweder durch:

1. Schriftliche, mündliche oder fernmündliche Annahme eines Angebotes durch den Kunden oder

2. den Eingang der vom Kunden unterschriebenen Anmeldung oder Auftragsbestätigung bei der 

Firma Jagdreisen Drengk oder

3. den Eingang der 1. Zahlung des Kunden für die geplante Jagdreise bei der Firma Jagdreisen 

Drengk.

Bei Buchung einer Gruppenreise für mehrere Jäger haftet der Kunde durch Annahme des 

schriftlichen Angebotes des Vermittlers gegenüber diesem für den Schaden, der dadurch entsteht, 

dass ein Kunde oder mehrere Kunden die Reise nicht antreten.

§ 2 Bezahlung

Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird bei der Buchung eine Anzahlung in Höhe von 50% des 

Reisepreises fällig, bei Reisen nach Übersee jedoch 60%. Der Restbetrag ist spätestens 40 Tage vor 

Reiseantritt fällig. Ausnahme bilden die Gruppen- und Gesellschaftsjagden (Ansitz-,Drück-oder 

Treibjagden). Bei Buchung wird der erhobene Preis sofort fällig. Wenn der Restbetrag nicht zum 

vereinbarten Termin bezahlt ist, hat Jagdreisen Drengk das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Der 

Kunde hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Rückzahlung einer eventuell bereits geleisteten 

Anzahlung. Die Geltendmachung weiterer Rechte von Jagdreisen Drengk entsprechend den 

Regelungen über Stornierungskosten (§ 3 dieser Bedingungen) bleibt unberührt. 

§ 3 Stornierungsgebühren

Storniert der Kunde eine Buchung, so hat der Reisevermittler Anspruch auf folgende Leistungen:

Bei Stornierung hat der Kunde der Firma Jagdreisen Drengk als Vermittler die volle 

Bearbeitungsgebühr und die bis zur Stornierung entstandenen Kosten zu erstatten. Bei Stornierung 

weniger als 60 Tage, aber mehr als 30 Tage vor Reiseantritt, hat der Kunde der Firma Jagdreisen 

Drengk die volle Bearbeitungsgebühr und im Übrigen 50 % der Vorauszahlungsrechnung zu 

erstatten. Bei Stornierung bis einschließlich 30 Tage vor Reiseantritt sind neben der 

Bearbeitungsgebühr 100 % der Vorauszahlungsrechnung vom Kunden zu zahlen. 

§ 4 Übertragung einer Reise

Der Kunde hat das Recht, jederzeit die von ihm gebuchte Reise an eine andere Person zu 

übertragen, die die notwendigen Bedingungen für die Teilnahme an der Reise erfüllt. Er ist in diesem 

Fall verpflichtet, der Jagdreisen Drengk unverzüglich über die Übertragung zu unterrichten. Bei 

Übertragung einer Reise haftet die Person, auf welche die Reise übertragen wird, neben dem 

ursprünglichen Reiseteilnehmer gesamtschuldnerisch für alle bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

geleisteten Zahlungsverpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Reise bereits angefallen sind 

oder noch entstehen können. Für kundenseitige Änderungen (Umbuchungen) eines Vertrages ist ein 

Betrag von EURO 30,00 als Aufwandsentschädigung zuzüglich eventuell entstandener Kosten zu 

zahlen.

§ 5 Preisänderungen

Beginnt eine Reise später als vier Monate nach Vertragsabschluss (§ 309 Ziffer 1 BGB), so behält 

sich Jagdreisen Drengk Preiserhöhungen vor, mit denen gegebenenfalls die Erhöhung von 

Beförderungskosten, der Abgabe von bestimmten Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, 

oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse Rechnung getragen wird. 

Dieses Recht auf Preisänderung muss spätestens 21 Tage vor dem vereinbartem Abreisetermin 

geltend gemacht werden (§ 651 a IV BGB).

§ 6 Leistungen des Vermittlers

Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus den Leistungsbeschreibungen im Prospekt 

und aus den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Die im Prospekt 

enthaltenen Angaben sind für den Reisevermittler bindend. Der Reisevermittler behält sich jedoch 

ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor 

Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben zu erklären, über die der Reisende vor 

Buchung selbstverständlich informiert wird.

§ 7 Keine Abschussgarantie

Jagdreisen Drengk haftet grundsätzlich nicht dafür, dass der Kunde gegebenenfalls gebuchte 

Wildarten auch tatsächlich erlegt oder erlegen kann. Jagdreisen Drengk wird sich jedoch mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes darum bemühen, dem Kunden den vertraglich vereinbarten 

Abschuss zu ermöglichen. Abweichende Regelungen im Einzelfall bedürfen der ausdrücklichen 

schriftlichen Vereinbarung.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

1. Die Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 

dreifachen Reisepreis beschränkt, 

a. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder

b. soweit der Reisevermittler für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen des 

Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

2. Der Reisevermittler haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als 

Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und in der Reisebeschreibung ausdrücklich als 

Fremdleistungen

bezeichnet werden (zum Beispiel Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.).

3. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reisevermittler ist insoweit beschränkt oder 

ausgeschlossen, als

aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die 

auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf 

Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 

Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen 

ausgeschlossen ist. Bei Flugreisen gelten die Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in 

Verbindung mit dem Warschauer Abkommen; danach ist in der Regel die Haftung des 

Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und Beschädigungen von Gepäck 

begrenzt. Bei Schiffsreisen gelten die Bestimmungen des HGB und des Binnenschifffahrtgesetzes, 

wenn dem Reisevermittler dabei die Stellung eines vertraglichen Reeders zukommt.

§ 9 Besonderheiten bei Transporten von Waffen und Munition

Jagdreisen Drengk erledigt als Service-Leistung die zur Einreise in das betreffende Jagdland 

notwendigen Formalitäten, ohne bei Beachtung der üblichen Sorgfalt für den Erfolg zu garantieren. 

Mit dem Zustandekommen eines Reisevermittlungsvertrages besteht zwischen Jagdreisen Drengk 

und dem bzw. den betroffenen Kunden Einigkeit dahingehend, dass das Fehlen der eigenen 

Jagdwaffe am Ort der Jagdveranstaltung keinen Grund zur Minderung des Reisepreises bzw. zur 

Kündigung der Reise darstellt, soweit Jagdreisen Drengk innerhalb einer angemessenen Frist von2 

Tagen dem Kunden am Ort der Jagdveranstaltung eine geeignete Ersatzwaffe zur Verfügung stellen 

kann.

§ 10 Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände

Wird die Reise in Folge bei Vertragsabschluß nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich 

erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reisevermittler als auch der 

Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reisevermittler für die 

bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise zu erbringenden Reiseleistungen eine 

angemessene Entschädigung verlangen. Dabei besteht zwischen den Vertragspartnern bei 

Vertragsabschluß Einigkeit dahingehend, dass auch Tollwut im Revier, ungewöhnliche 

Witterungsbedingungen (beispielsweise außerplanmäßiges Einsetzen der Regenzeit und damit 

verbundener notwendiger Abbau der Camps), Überschwemmungen, politische Unruhen und 

ähnliches »höhere Gewalt« im Sinne dieser Regelung darstellt.

§ 11 Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen in Folge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 

Gründen nicht in Anspruch, so besteht grundsätzlich kein Erstattungsanspruch. Der Reisevermittler 

wird sich lediglich um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, 

wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder 

behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

§ 12 Bearbeitungsgebühr

Unabhängig davon, ob eine gebuchte Jagdreise auch angetreten wird, beträgt die 

Bearbeitungsgebühr in jedem Fall pro Jäger EURO 139,00 und für Begleitpersonen EURO 90,00. 

§ 13 Eigentum an Decke und Wildbret von erlegtem Wild

Wenn nichts anderes vereinbart ist, erwirbt der Jagdgast kein Eigentum an Decke und Wildbret des 

von ihm erlegten Wildes.

§ 14 Einzelzimmer

Alle Reisepreise sind auf der Basis von Doppelzimmern kalkuliert. Wenn die Übernachtung im 

Einzelzimmer stattfindet, so wird dafür ein Zuschlag berechnet. Nähere Auskünfte erteilt unser Büro.

§ 15 Zusätzliche Leistungen

Alle zusätzlichen Leistungsanforderungen des Kunden, die nicht vorher schriftlich vereinbart worden 

sind (beispielsweise zusätzliche Hotelübernachtungen, zusätzliche Mahlzeiten, Miete einer Waffe 

etc.) sind entsprechend der Abrechnung vor Ort zusätzlich zu bezahlen.

§ 16 Trophäeneinfuhr 

Jagdreisen Drengk haftet in keinem Fall für die Möglichkeit, erlegte Trophäen in das Heimatland des 

Erlegers einführen zu können. Es ist allein Aufgabe des Kunden, dafür die notwendigen 

veterinäramtlichen Bescheinigungen zu beschaffen und dafür zu sorgen, dass sich die Trophäen 

auch in einem solchen Zustand befinden, der eine legale Einfuhr ermöglicht. Insbesondere ist die 

Notwendigkeit von Einfuhrerlaubnissen für solche Arten zu beachten, die in der Liste des 

Washingtoner Artenschutz-Abkommens (WAA) für bedrohte Tiere erfasst sind. Jeder Erleger ist 

selbst für diese Einfuhrerlaubnisse verantwortlich, die in Deutschland beim Bundesamt für 

Naturschutz und Artenschutz, Gruppe I.1, Durchführung Artenschutz, Konstantinstraße 110 in 53179 

Bonn (Telefon 0228/9543-442) beantragt werden kann.

§ 17 Einfuhr von ungegerbten Bälgen und Wildbret

Die Einfuhr von ungegerbten Bälgen und Wildbret bedarf grundsätzlich einer veterinärrechtlichen 

Genehmigung, für deren Einholung der betreffende Jäger selbst verantwortlich ist.

§ 18 Jagdrechtliche Vorschriften des Gastlandes

Jeder Kunde ist verpflichtet, die im Jagdland verbindlichen Vorschriften anzuerkennen. Dies trifft auch 

für die Bewertung der Trophäen zu. Bei Nichtbeachtung der Jagdvorschriften ist der Reisevermittler 

berechtigt, die Jagd ohne Regressansprüche des Kunden abzubrechen. Falls der Kunde während der 

Schonzeit oder gegen das ausdrückliche Verbot des Pirschführers bzw. Veranstalters der 

betreffenden Jagd oder in dessen Abwesenheit Wild erlegt, wird eine zusätzliche Strafgebühr auf den 

Abschuss erhoben. 

§ 19 Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines 

Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter 

geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er 

ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. 

§ 20 Bedeutung des Protokolls

Über die Jagd wird in den Revieren ein Protokoll angefertigt. Kopien des Protokolls erhalten nach der 

Jagd sowohl der Kunde, der Jagdveranstalter vor Ort und Jagdreisen Drengk. Diese Protokolle 

dienen als Grundlage der späteren Endabrechnung. Eventuelle Reklamationen bezüglich 

Jagdleistungen, Service, Verpflegung, Trophäenvermessung oder wegen Nebenkosten müssen 

deswegen unbedingt im Protokoll ausdrücklich und schriftlich vermerkt sein. Im Übrigen können 

Ansprüche jeder Art nur geltend gemacht werden, wenn sie unverzüglich vor Ort gemeldet wurden 

und auch Abhilfe verlangt wurde. 

§ 21 Jagdschein und Jagdhaftpflichtversicherung

Alle Kunden, die keinen gültigen Bundesjagdschein besitzen, sind verpflichtet, in jedem Fall eine 

Jagdhaftpflichtversicherung abzuschließen. Wer nie die Jägerprüfung abgelegt hat und somit auch

nicht den Nachweis über die ordnungsgemäße Handhabung von Waffen erbringen kann, kann zwar 

im Ausland, soweit dem nicht landesrechtliche Bestimmungen entgegenstehen, trotzdem jagen und 

dafür eine Jagdhaftpflichtversicherung abschließen; er muss gleichwohl damit rechnen, dass die 

Versicherung im Schadensfall nicht eintritt.

§ 22 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des 

gesamten Reisevertrages zur Folge. Auch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

dieser Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

§ 23 Versicherung

Im Reisepreis ist keine eine Reiseversicherung enthalten. Mit dem Jagdangebot hat Jagdreisen 

Drengk zusätzlich ein kostengünstiges Versicherungsangebot unterbreitet, das der Reisende auf 

Wunsch annehmen kann. Hierzu muß er entweder einen Vermerk auf der Jagdanmeldung oder 

spätestens innerhalb von 14 Tage nach Auftragsbestätigung machen.

§ 24 Gerichtsstand

Der Reisende kann den Reisevermittler nur an dessen Sitz, Heide, verklagen. Für Klagen von 

Jagdreisen Drengk gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend, es sei denn, die 

Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben. Auch in diesen Fällen ist der Sitz 

des Reisevermittlers maßgebend. 

§ 25 Schlussbemerkung

Jagdreisen Drengk lässt größtmögliche Sorgfalt bei der Auswahl der Gebiete und Veranstalter sowie 

der Beratung seiner Kunden walten. Wir können jedoch keine Garantie für Wildbestände, 

Trophäenqualitäten und Jagderfolge geben. Unsere Angaben beziehen sich ausschließlich auf 

Erfahrungen unserer Mitarbeiter und Kunden und stellen die persönliche Einschätzung des 

zuständigen Jagdreiseberaters dar. Die von uns angebotenen Jagden finden vorwiegend in freier 

Wildbahn statt, die Gebiete unterliegen vielen von uns nicht einschätzbaren Unwägbarkeiten 

(Witterungsverhältnisse vor und während der Jagd); dies gilt auch für den Jagdverlauf (Kondition und 

Schießfertigkeit des Jagdgastes). Viele der Jagden finden in abgelegenen Gebieten statt, in denen 

ein gewisser – oft erheblicher – Mangel an Komfort in Kauf genommen werden muss. Wenn nichts 

anderes vereinbart ist, erwirbt der Jagdgast kein Eigentum an Decke und Wildbret des von ihm 

erlegten Bedenken Sie, dass der Jagderfolg zu einem großen Teil auch von Ihrem 

Einfühlungsvermögen in fremde Mentalitäten, von Ihrer Passion und Einsatzbereitschaft abhängig ist.

Nichtjagende Begleitpersonen sollten wissen, dass ihre Bedürfnisse hinter die jagdlichen Belange 

gestellt werden und die Jagdbegleitung nur möglich ist, wenn es die örtlichen Verhältnisse zulassen.
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